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Beurteilungskriterien für Gesuche gemäss der Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft (VEZG) 

1. Grundsatz 
Jedes Gesuch ist individuell unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen und der generellen Beurteilungskriterien zu prüfen. 

2. Rahmenbedingungen 
• Das Gesuch ist zwei Jahre vor dem Anlass einzureichen (Art. 3 Abs. 1 VEZG) 
• Die Voraussetzungen nach Art. 2 VEZG müssen erfüllt und durch den Gesuchsteller nachgewiesen sein. (Art. 3 Abs. 4 VEZG) 
• Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vertreten durch den Direktor des Bundesam-

tes für Bevölkerungsschutz (BABS),  
− entscheidet, ob der Anlass von nationaler Bedeutung ist (Art. 4 Abs. 1 VEZG); 
− bewilligt den Einsatz des Zivilschutzes im Einvernehmen mit den durchführenden Kantonen (Art. 4 Abs. 2 VEZG); 
− legt die Einsatzdauer, die Anzahl der höchstens zu leistenden Diensttage und den Kostenrahmen fest (Art. 4 Abs. 4 VEZG); 
− bestimmt die zu entrichtende Tagespauschale (Art.7 Abs.1 VEZG). 

• Die betroffenen Kantone   
− überprüfen das Gesuch bezüglich der Verfügbarkeit der personellen und materiellen Mittel (u.a. Anzahl Diensttage, zu erledigende 

Arbeiten und Aufgaben) 
− leiten das Gesuch mit einer Stellungnahme an das BABS weiter. (Art. 3 Abs. 2 VEZG) 

• Diensttage können nur im Rahmen des genehmigten Budgets des BABS bewilligt werden. 
• Die Einsätze müssen primär durch die lokalen oder regionalen Zivilschutzorganisationen des betroffenen Kantons abgedeckt werden 

können. Reichen dessen Ressourcen nicht aus, so kann das BABS den Einsatz von Zivilschutzformationen aus anderen Kantonen 
bewilligen. (Art.3 Abs.3 VEZG) 
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3. Generelle Beurteilungskriterien (Stand 1. Juli 2008) 
 Das BABS billigt in der Regel Anlässen eine nationale Bedeutung zu, wenn diese folgende Minimalkriterien erfüllen: 

 Politische Anlässe Wirtschaftliche Anlässe Kulturelle Anlässe Sportliche Anlässe Religiöse Anlässe 

D
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• Konferenz mit internationaler 
Beteiligung zum Erreichen we-
sentlicher politischer Ziele 

• Offizieller Staatsbesuch eines 
Staatschefs 

• Konferenz mit internationaler 
Beteiligung zum Erreichen wirt-
schaftlicher Ziele 

• Kulturanlass bei welchem: 
− mehrere Kantone 
oder 
− (Kantonal) Verbände betroffen 

sind  
und 
− welcher für einen signifikanten 

Anteil der Bevölkerung eine ho-
he Bedeutung aufweist 

 

• Nationaler Sportanlass: 
− Schweizermeisterschaft oder 

vergleichbar 
und 
− Beteiligung mehrerer Kantone 

und/oder mehrerer Kantonalver-
bände 

• und 
− hohe Akzeptanz bei der Bevöl-

kerung 
• Internationaler Sportanlass: 
− Weltmeisterschaft 
− Olympiade 
− Weltcuprennen 

• Offizieller Staatsbesuch eines 
Kirchenoberhauptes einer in der 
Schweiz anerkannten Glaubens-
gemeinschaft 
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G8-Gipfel WEF Davos − Expo.02 
− Eidg. Musikfest 
− Eidg. Trachtenfest 
− Eidg. Schwing- und Älplerfest 

− Eidg. Turnfest 
− Eidg. Schützenfest 
− Fussball-Europameisterschaft 
− Skiweltmeisterschaft  
− CSIO Luzern/ St.Gallen 
− FIS Weltcuprennen Adelboden 

und Wengen 
− Ruderwelt Rotsee Luzern 

Offizieller Papstbesuch in der 
Schweiz 
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